
 
 
 
 

Prisma Fachhandels Aktiengesellschaft 
42781 Haan 

 
Hiermit lade ich unsere Aktionäre zu der 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 
unserer Gesellschaft am Mittwoch, den 28. Juli 2010, 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr im 

 
Sheraton Düsseldorf Airport Hotel 
Im Flughafen 
40474 Düsseldorf 

ein. 
 
Tagesordnung 

 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009 
sowie des Berichts des Aufsichtsrats hierzu. 
 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 429.590,87 
wie folgt zu verwenden: 
 
a) Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung  

einer Dividende von € 0,10 je Aktie €     50.000,00 
b) Einstellung in Gewinnrücklagen €   379.590,87 
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung 
zu erteilen. 
 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2009 zu erteilen. 
 
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die AWT Audit Wirtschaftstreuhand AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit der Niederlassung in 90429 Nürnberg, 
Spittlertorgraben 3, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen. 
 
6. Satzungsänderungen 
 
a) Kapitalerhöhung  
Auf der Hauptversammlung wird eine genehmigte Kapitalerhöhung von € 100.000,-- 
Nennwert beschlossen. Der Vorstand soll für einen Zeitraum von 5 Jahren hierzu  
ermächtigt werden. Die Kapitalerhöhung ist erforderlich, damit neue FH-Aktionäre 
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Aktien kaufen können. Das Bezugsrecht für FH-Aktionäre wird deshalb 
ausgeschlossen. Das Bezugsrecht für die Gruppe der Großhändler bleibt bestehen, 
um den Großhandels-Anteil von 25,1% auch nach einer Kapitalerhöhung 
sicherzustellen. 
 
b) Sitzungsgeld für den Aufsichtsrat – Anpassung auf € 400,-- 
 
c) Möglichkeit der Briefwahl – Die Satzung wird nach § 118 Abs. 2 AktG 
dahingehend geändert, dass sich die Aktionäre auch per Briefwahl an der 
Hauptversammlung beteiligen können. 
 
Teilnahmebedingungen  
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung alle im Aktienbuch 
eingetragenen Aktionäre berechtigt. Die Aktionäre können sich nach § 17 Abs. 2 der 
Satzung von den dort genannten Personen vertreten lassen. 
 
Der Jahresabschluss per 31.12.2009 und der Bericht des Aufsichtsrates hierzu sind 
seit heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zu den üblichen Geschäftszeiten 
nach Ankündigung durch die Aktionäre einsehbar. Während der Hauptversammlung 
werden die vorgenannten Unterlagen zur Einsicht vorgehalten. 
 
 
Haan, im Mai 2010 

 
Michael Purper 
Vorstand der Prisma AG 
 
 


